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Hinweise zum Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 
  
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine 
Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Auch in diesen Fällen ist eine rechtzeitige 
Anmeldung (siehe unter „Teilnahmevoraussetzungen“ der im elektronischen Bundesanzeiger 
vom 10. Mai 2011 veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung am 16. Juni 2011) 
erforderlich. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der 
Hauptversammlung zulässig. Zur Vollmachterteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber 
dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Der an der 
Hauptversammlung teilnehmende Bevollmächtigte kann im Grundsatz, das heißt, soweit nicht 
das Gesetz, der Vollmachtgeber oder der Bevollmächtigte Einschränkungen oder sonstige 
Besonderheiten vorsieht, das Stimmrecht in der gleichen Weise ausüben, wie es der Aktionär 
selbst könnte. 
 
Die Aktionäre erhalten mit der Eintrittskarte, welche die Aktionäre nach der rechtzeitigen 
Anmeldung zugesandt erhalten, ein Formular zur Vollmachterteilung an einen Bevollmächtigten 
sowie ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter. Sowohl das Formular zur Vollmachtserteilung an einen 
Bevollmächtigten als auch das Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter steht zudem im Internet unter www.colexon.de 
unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung zum Download zur Verfügung. Zudem 
werden das Formular zur Vollmachtserteilung an einen Bevollmächtigten und das Formular zur 
Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
während der Hauptversammlung am Aktionärsempfang zur Hauptversammlung bereitgehalten.  
 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG die 
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
 
Die Aktionäre, die von der Möglichkeit einer Stimmrechtsvertretung Gebrauch machen wollen, 
werden insbesondere auf das Folgende hingewiesen:  
 
Von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter  

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 
zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden aufgrund 
einer ihnen erteilten Vollmacht das Stimmrecht nur ausüben, soweit ihnen eine Weisung erteilt 
wurde; sie sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Dabei sind allerdings nur Weisungen 
zu Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat und zu mit einer Ergänzung der 
Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekannt gemachten Beschlussvorschlägen von 
Aktionären möglich.  
 
Unbeschadet der notwendigen Anmeldung bis 9. Juni 2011, 24:00 Uhr (MESZ) (siehe unter 
„Teilnahmevoraussetzungen“ der im elektronischen Bundesanzeiger vom 10. Mai 2011 
veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung am 16. Juni 2011), sind Vollmachten mit 
Weisungen für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vor der 
Hauptversammlung in Textform oder elektronisch bis spätestens am 13. Juni 2011, 24:00 Uhr 
(MESZ) (Eingangsdatum) an die folgende Adresse zu übermitteln, andernfalls können sie aus 
abwicklungstechnischen Gründen nicht berücksichtigt werden:  
 
COLEXON Energy AG 

http://www.colexon.de/
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c/o UBJ. GmbH 
COLEXON Energy AG HV 2011  
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
Telefax: +49 (40) 6378 - 5423 
E-Mail: hv@ubj.de 
 
Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können 
im Rahmen der Hauptversammlung auch durch Nutzung des Formulars zur Vollmachts- und 
Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erfolgen.  
 
Ergänzende Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter finden sich ebenfalls auf dem mit der Eintrittskarte übersandten 
Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung. Entsprechende Informationen sind auch im 
Internet unter www.colexon.de unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung einsehbar. 
Der Widerruf einer den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern erteilten Vollmacht 
kann in Textform (§ 126b BGB) erfolgen.  
 
Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung 
unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter 
www.colexon.de über den Link Hauptversammlung einsehen. Sie können sich den Anträgen 
anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten mit „Gegen den Vorschlag 
der Verwaltung“ und „Für den Antrag“ stimmen. Für besonders gekennzeichnete Anträge tragen 
Sie bitte die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der COLEXON Energy AG nicht auf 
Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen 
dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum 
Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung 
mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Die Stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Falle der 
Stimme enthalten. 
 
Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die sich fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet 
haben, sowie zur Hauptversammlung erschienen sind, an, die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu 
bevollmächtigen. 
 
Bevollmächtigung anderer Personen  

Wenn die Erteilung einer Vollmacht zugunsten einer anderen Person als die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter erfolgt und nicht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG 
(insbesondere Bevollmächtigung von Kreditinstituten und Aktionärsvereinigungen) unterliegt, gilt: 
Für die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten sowie den Nachweis gegenüber der 
Gesellschaft ist Textform (§ 126b BGB) erforderlich.  
Erfolgt die Erteilung der Vollmacht oder deren Widerruf durch eine Erklärung gegenüber der 
Gesellschaft, so kann diese vor der Hauptversammlung in Textform oder auch elektronisch  an 
die folgende Adresse übermittelt werden: 
 
COLEXON Energy AG 
c/o UBJ. GmbH 
COLEXON Energy AG HV 2011  

http://www.colexon.de/
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Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
Telefax: +49 (40) 6378 - 5423 
E-Mail: hv@ubj.de 
 
Vollmachten an eine andere Person als die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
können im Rahmen der Hauptversammlung durch Nutzung der dafür auf der Hauptversammlung 
vorgesehenen Formulare erfolgen.  
 
Im Anwendungsbereich des § 135 AktG (also für den Fall, dass einem Kreditinstitut oder einer 
Aktionärsvereinigung oder einer sonstigen, Kreditinstituten nach § 135 Abs. 8 AktG oder nach § 
135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten geschäftsmäßig handelnden 
Person oder Vereinigung Vollmacht erteilt wird, oder sonst die Erteilung der Vollmacht dem 
Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt) wird weder von § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG 
Textform verlangt noch enthält die Satzung für diesen Fall eine besondere Regelung. Deshalb 
können die Kreditinstitute sowie sonstige diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen 
oder Vereinigungen für ihre Bevollmächtigung Formen vorsehen, die allein den für diesen Fall der 
Vollmachtserteilung geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere denen in § 135 AktG, 
genügen müssen. Auf das besondere Verfahren nach § 135 Abs. 1 Satz 5 AktG wird 
hingewiesen. 
 
Nachweisübermittelung  

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt oder werden die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt, ist ein zusätzlicher Nachweis der 
Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird hingegen die Vollmacht durch Erklärung gegenüber 
dem Bevollmächtigten erteilt, kann die Gesellschaft einen Nachweis der Bevollmächtigung 
verlangen, soweit sich nicht aus § 135 AktG etwas anderes ergibt. Ein Nachweis der 
Bevollmächtigung kann der Gesellschaft bereits vor der Hauptversammlung an die folgende 
Adresse übermittelt werden: 
 
COLEXON Energy AG 
c/o UBJ. GmbH 
COLEXON Energy AG HV 2011  
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
Telefax: +49 (40) 6378 - 5423 
 
Der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten kann der Gesellschaft auch per E-Mail 
an die E-Mail-Adresse hv@ubj.de übermittelt werden. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann 
der Anmeldung allerdings nur dann eindeutig zugeordnet werden, wenn der Name, der Vorname 
und die Adresse des Aktionärs oder die Eintrittskartennummer angegeben sind.  
 
Sollten Sie noch Fragen haben, so steht Ihnen unser Investor Relations-Team jederzeit gerne 
unter der Telefonnummer +49 40 28 00 31-111 zur Verfügung.  
 
Hamburg, im Mai 2011 
 
COLEXON Energy AG 

 


